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Sitzung vom 4. März 1987

671. Nutzungsplanung Berg ii.!. (Ergänzung)

Mit Beschluss Nr. 699/1986 hat der Regierungsrat die Gemeinde Berg
a. 1. eingeladen, im Bauzonengebiet Waldabstandslinien festzusetzen.
Die Gemeindeversammlung hat diese am 12. Dezember 1986 festgesetzt.
Gegen diesen Beschluss wurden keine Rechtsmittel ergriffen. Der Ge
meinderat Berg a. 1. ersucht mit Schreiben vom 11. Februar 1987 um die
Genehmigung dieser Waldabstandslinien.

Die getroffenen Festlegungen sind zweckmässig; sie können geneh
migt werden.

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten

beschliesst der Regierungsrat:

1. Die von der Gemeindeversammlung Berg a. 1. am 12. Dezember
1986 festgesetzten Waldabstandslinien werden genehmigt.

II. Mitteilung an den Gemeinderat Berg a. 1., 8455 Berg a. 1. (unter
Rücksendung eines mit dem Genehmigungsvermerk versehenen Plans
der Waldabstandslinien), das Verwaltungsgericht, die Kanzlei der Bau
rekurskommissionen sowie an die Direktion der öffentlichen Bauten.

Zürich, den 4. März 1987

Vor dem Regierungsrat

Der Staatsschreiber:

Roggwiller


